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Vorlage der Staatsregierung.

Gesetz
vom...

über

die Verschiebung der Volkszählung.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

8 •

Die nach dem Gesetze vom 29. März 1869,
R. G. Bl. Nr. 67, am 31. Dezember 1920 vor¬
zunehmende Volkszählung wird auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. Dieser Zeitpunkt wird von der
Staatsregierung durch Vollzugsanweisung bestimmt.
Zugleich wird die Staatsregierung ermächtigt, die
nach Artikel II des bezogenen Gesetzes vorge¬
schriebene Aufnahme der wichtigsten häuslichen Nutz¬
tiere nach Bedarf auch unabhängig von der Volks¬
zählung auzuorduen und zu wiederholen.

8 2.

Für die Vorbereitung und Durchführung der
im § 1 vorgesehenen Zählungen bleiben die Be¬
stimmungen der dem Gesetze vom 29. März 1869,
R. G. Bl. Nr. 67, augeschlossenen „Vorschrift
über die Vornahme der Volkszählung" in Geltung,
sofern sie nicht von der Staatsregierung durch
Vollzugsanweisung abgeändert werden.

Die Bearbeitung und Veröffentlichung der
Ergebnisse obliegt der Statistischen Zentralkommission.

8 3.

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung
in Kraft. Mit dem Vollzüge wird der Staats¬
sekretär für Inneres und Unterricht betraut.
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Begründung.

Nach dem Gesetze vom 29. März 1869, R. G. M. Nr. 67, hätte b,e nächste Zahlung der
Bevölkerung und die Ausnahme der wichtigsten Nutztiere nach dem Stande vom tlt Tezeiuber i t'W
stattzufinden: es dürste sich jedoch cmpsehlen, diese Zählung ans einen späteren Zeitpunkt zu verschieden.
' Zunächst ist die außerordentliche Volkszählung von, 31. Jänner 1920, ans deren Ergebmffen
sich mancherlei Schlüsse aus die künftigen Volkszählungen ziehen lassen werden, noch nicht vollständig
ausgearbeitet; das dringendste Bedürfnis nach Kenntnis der Bevölkerungszahl nebst Geschlechts- und

Bern^e^lung^» '^"^^1^'große Volkszählung durchzuführen, solange die St°°tsgr°nz-N
nicht scstgesetzt, die Kriegsgefangenen nicht vollständig hei,»gekehrt, die Sta-tsbürgerschastsverhalMiss-
gegenüber de» Nachbarstaaten noch nicht geklärt sind. Dagegen Ware es zweckmäßig, wenn sich Österreich
bezüglich des Volkszählungsternlins und womöglich auch des Gegenstandes der Zahlung Mit den
Nachbarstaaten, insbesondere den, Deutschen Reiche auf einer Linie bewegen wurde, ^m Deutschen Reiche
aber soll die am 1. Dezember 1920 fällig- Volkszählung ebenfalls verschoben werden.

Schließlich darf auch nicht übersehen werden, daß es in weiten Kreisen der Bevölkerung kaum
verstanden würde, wenn in einem Jahre zweimal der umfangreiche und auch kostspielige Apparat der

"BeMfibüng E Volkszählnugstermins kann nur durch ein Gesetz ersolgen, weil das
geltende Gesetz den Stichtag vorschrcibt. Da sich derzeit der entsprechende Termin s»r die künftige
Zählung noch nicht feststellcn läßt, soll durch 8 1 des Gesetzentwurfes die Staatsreg,-rnng ermächtigt
meiden, im Berordnnngswege den Stichtag nach Bedarf sestznsetze» und die Aufnahme des B,eh andes
unabhängig von der allgemeinen Volkszählung nach Maßgabe der praktischen Bedürfnisse auch IN
kürzeren Zeiträumen durchzuführen.

Österreichische Staatsdruckerei. 562520
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